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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.2003

Norm

ECG §9

ECG §11

UWG §1 D1i

Rechtssatz

Dient eine Website nur der Werbung, ohne dass Verträge auf elektronischem Weg abgeschlossen werden können, so

ist für die Anwendung der §§ 9 3 ECG und damit auch des § 11 ECG kein Raum. Den Betreiber einer Homepage tri3t

daher die in § 11 ECG normierte Verp6ichtung nicht, Vertragsbestimmungen und (allfällige) allgemeine

Geschäftsbedingungen auf der Website zugänglich zu machen.
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